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Zertifizierungsrichtlinien für Krankenhäuser und 

Gesundheitseinrichtungen 
 

 
A: Richtlinien für die Zertifizierung als Singendes Krankenhaus 

 
Ein Krankenhaus kann das Zertifikat „Singendes Krankenhaus“ (mit Urkunde und 
Recht zur Benützung des Logos) verliehen bekommen, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

1. Antragsstellung an Singende Krankenhäuser an den Vorstand über die 
Geschäftsstelle 

2. Angebot einer regelmäßig stattfindenden Singgruppe durch eine 
entsprechend qualifizierte Leitung (Kriterien für Singgruppenleiter) oder 
alternativ andere Formen einer besonderen Förderung des Singens an dem 
Krankenhaus (z. B. auf einer Frühchenstation, mit dementen Patienten, bei 
Aphasiepatienten u. ä.) 

3. Mitgliedschaft bei Singende Krankenhäuser als korporatives Mitglied 
(Beitrag 250.-/ermäßigt 125.- Euro im Jahr)  

4. angemessene Vergütung des Singgruppenleiters oder die Möglichkeit, dass 
dieser das Singangebot im Rahmen seiner Arbeitszeit leisten kann.  

5. Genehmigung des Antrages durch den Vorstand 
 
Abweichend von den oben beschriebenen Kriterien kann der Vorstand auch eine 
individuelle Zertifizierung von Krankenhäusern in Einzelfällen beschließen, wenn 
dies nach einer Prüfung durch den Vorstand sinnvoll und angemessen erscheint (die 
obigen Kriterien orientieren sich an den Gegebenheiten in Deutschland. In anderen 
Ländern können aufgrund anderer gesetzlicher, wirtschaftlicher und sozialer 
Gegebenheiten Abweichungen von diesen Kriterien erforderlich sein. Richtschnur 
für eine Zertifizierung bleibt in allen Fällen ein glaubhaftes Engagement des 
Krankenhauses für die Förderung des Singens innerhalb des Krankenhausangebotes. 
In allen Fällen wird eine Zertifizierung immer durch den Vorstand von Singende 
Krankenhäuser beschlossen und erhält hierdurch ihre Gültigkeit. 
 
Wichtig: Die Auszeichnung „Singendes Krankenhuas“ besteht nur solange, wie die 
entsprechenden Kriterien von einem Krankenhaus auch real erfüllt werden. Singende 
Krankenhäuser behält sich vor, eine Zertifizierung unter Umständen wieder 
rückgängig zu machen, wenn ein Krankenhaus seine Förderung von Singangeboten 
einstellt. 
 
Information zur Vergütung von Singleitern: 
Die Vergütung erfolgt entweder durch zur Verfügung stellen von Arbeitszeit und 
entsprechende tarifliche Vergütung im Angestelltenverhältnis (empfohlen 3 Stunden 
wöchentlich) oder durch Vergütung auf Honorarbasis für externe Singleiter: Für eine 
Gruppe von 1,5 Stunden werden zusätzlich 1,5 Stunden Arbeitszeit wöchentlich für 
Vorbereitung, Reflektion, Ausstausch benötigt. Empfohlener Stundensatz 60 
Euro/Stunde brutto oder mehr) 
 



 

B:  Zertifizierungsbedingungen für Gesundheitseinrichtungen als 
Singende Gesundheitseinrichtungen (z.B. Praxen, Altenheime, 
Reha-Einrichtungen, Schulen)  

 
1. Antragsstellung an Singende Krankenhäuser an den Vorstand über die 

Geschäftsstelle 
2. Angebot einer regelmäßig stattfindenden Singgruppe durch eine 

entsprechend qualifizierte Leitung (Kriterien für Singgruppenleiter) 
oder alternativ andere Formen einer besonderen Förderung des 
Singens an der Einrichtung) 

3. Mitgliedschaft bei Singende Krankenhäuser als korporatives Mitglied 
(Beitrag 250.-/ermäßigt 125.- Euro im Jahr).   

4. angemessene Vergütung des Singgruppenleiters oder die Möglichkeit, 
dass dieser das Singangebot im Rahmen seiner Arbeitszeit leisten 
kann.  

5. Genehmigung des Antrages durch den Vorstand 
 

Abweichend von den oben beschriebenen Kriterien kann der Vorstand auch 
eine individuelle Zertifizierung von Gesundheitseinrichtungen beschließen, 
wenn dies nach einer Prüfung durch den Vorstand sinnvoll und angemessen 
erscheint. Da Gesundheitseinrichtungen höchst unterschiedlich sein können 
werden hier vom vorstand auch individuelle Aspekte besonders 
berücksichtigt. Richtschnur für eine Zertifizierung bleibt in allen Fällen ein 
glaubhaftes Engagement der Gesundheitseinrichtung für die Förderung des 
Singens innerhalb der Einrichtung. In allen Fällen wird eine Zertifizierung 
immer durch den Vorstand von Singende Krankenhäuser beschlossen und 
erhält hierdurch ihre Gültigkeit. 
 
Wichtig: Die Auszeichnung „Singende Gesundheitseinrichtung“ besteht nur 
solange, wie die entsprechenden Kriterien von einer Gesundheitseinrichtung 
auch real erfüllt werden. Singende Krankenhäuser behält sich vor, eine 
Zertifizierung unter Umständen wieder rückgängig zu machen, wenn die 
Einrichtung ihre Förderung von Singangeboten einstellt. 
 

 
 


